
das Vorgehen des Prieſters und deshalb auch ihr eigenes nicht für Sünde,
iſt alſo ſelbſt 5ona lide. Dann iſt ſie zu elehren, daß das objekti Aerger⸗
nis und Verführung iſt; ſie gibt dem Lucius Gelegenheit, ſeine Praxis
weiter 3u verbreiten, und erführ die eleute, ſich an olche zu halten.Und gerade Hebammen, Krankenpflegerinnen dgl. müſſen run
ätze bekommen, weil ſie viel leichter das verbreiten, aher auch
eichter die eute davon abhalten können. Man ſei doch froh, gut
liſche ébammen Aben und belehre ſie, wie ſie Laie napoſtelnwerden können! Da iſt unbedingt Aufklärung nötig Sie hält das
orgehen des Lucius für ſündhaft; würde ſie es billigen, ſo wäre das
ormelle Mitwirkung zUr unde  5 doch das ſcheint gen ihrer
Geſinnung ferne liegen. Sie wird es alſo nicht approbieren, aber
für das geringere halten, als daß die Eltern eine Abtreibung vor⸗
nehmen, und wird glauben, daß man Eein gerin ae und
anraten könne, Ern größere vermeiden.

ber auch da iſt ſie m Irrtum. Freilich kann E5 erlaubt ſein, ein
geringeres anzuraten. Der heilige Alfons II. 57 führt einigeAutoren 0 die ES verneinen, außer die kleinere un ſchonirgendwie in der größeren enthalten ſei; ſo einen 3u 0 ihn bloß

chlagen; doch läßt er die gegenteilige Anſicht als probabilior gelten,
wonach ES rlaubt iſt; aber auch die Verteidiger dieſer Anſicht ügenals Beſchränkung wenn der Täter ſchon eſtimm dazu entſchloſſenH größere tun, und anders nicht abgebracht werden kann. Sie
berufen ſich auf eine Stelle aus dem heiligen Auguſtinus, die auch Alfonszitiert „Wenn einer daran — ſeine Frau Umzubringen, ſo Olleé EL
lieber mit einer anderen Ehebruch begehen“ „SI nim facturus st,
quod IIO11 16et, lam faciat adulterium et non kaciat homieidium“.

Nun iſt freilich die einmalige Verhinderung der Konzeption ein
geringeres Cbe. als die Abtreibung einer ſchon lebenden ru aber

ſteht ſich hier gegenüber die einmalige, bloß vorausſichtliche Abreibung und das gewohnheitsmäßige ſündhafte Tun aus dem Ver
halten des Lucius; kann man wohl agen, daß hier jene Be
dingung erfüllt iſt, daß nämlich die Eh eleute ſchon bereit ſeien das KHind

0  N3 ES Eexiſtiert 10 noch gar nicht; aber die Onanie wird ſchon be
gangen ſt durch das anſcheinend geringere Uebel zugleich das bonum
COmmune gefährdet, wodurch ES gegenüber der möglicherweiſe ein⸗
tretenden Abtreibung das größere wird So wird auch unter dieſer
rwägung das orgehen der Hebamme ſündha ſein, und eine offene
Belehrung derſelbE müſſen.

nnsbruck
twendig geſchehen Albert Schmitt

II (Praktiſche Behandlung des Onanismus COIſugalis.) N einer
leinen Geſellſchaft kommt die Rede auf die gegenwärtige ſozialiſtiſcheAgitation den ſogenannten „Mutterſchaftszwang“. N er
örterung, wie man dieſer planmäßigen Volksverführung
wirken könne, meint die anweſende Frau Brigitta, es wäre gut, in Vor⸗—

Wa den chriſtlichen zeigen, wie der bekannte ſtrenge Stand⸗
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punkt der katholiſchen 1 (Exkommunikation) dem Laſter der Ge⸗
burtenabtreibung gegenüber, angeſichts der oft entſetzlichen geſundheit⸗
lichen und ſeeliſchen Schädigung der Frau, auch natürlicher Hinſicht
ſeine Beſtätigung fände Nur ſie, daß der Empfängnisverhinderung
gegenüber die 11 unter beſtimmten Vorausſetzungen etwa milder
Urteilen —7 Es ſei gewiß i Ordnung Uund auch nötig, daß die1
dieſee verbiete ind als ſchwer ſündha erkläre, aber Es gäbe zahlreiche
Fälle, und zwar gerade heutzutage, denen Eene andlung vor
Ott dbon der Sünde En  uldige So viele Mütter ſeien durch die Not
der ieg und Nachkriegszeiten körperlich wie eeliſch ſo herabgekommen,
daß ſie nuur kränkliche und ſchwächliche Kinder zur Welt brächten, ſie
ſelbſt würden durch jede Entbindung mim mehr geſchwächt, unfähig
die vorhandenen Kinder erziehen, die ſozialen und wirtſchaftliche
Verhältniſſe, die Wohnungsnot machten ES vielen unmöglich,
viele Kinder ernähren und erziehen. Darauf erwidert der anweſende
rieſter Auguſtinus, daß auch Anbetracht all der vorgebrachten Gründe
dieI nie und nummer der Heiligkeit der Ehe ütteln ſſen könn
und daß C6 darum ſtets die Lehre der katholiſchen Moraltheologie ſein
werde, beſtätigt Ur wiederholte Entſcheidungen des oberſten, unfehl
baren Lehramtes: alles, wodurch mit Abſicht Folgen des ehelichen Ver
kehres direkt verhindert werden, iſt chwer ſündha Dazu meint aber
der der Geſellſchaft teilnehmende Juriſt Dr Egon, die Moraltheo⸗
ogen ſeien eben auf dieſem Gehiete etwa lebensfrem und wie bei
jedem Geſetze müſſe wohl auch hier Ausnahmen geben So ſei doch
die Tötung mn ten  en gewiſſen Fällen nicht ſündha (Krieg,
gerechte Notwehr, Hinrichtung), man Urfe größter Not ſtehlen,
ſei von der Erfüllung der Sonntagspflicht ſchon bet* inommodum
entſchuldig Er gebe 3u, daß die Verhütung der Empfängnis
materiell zwar ſündhaft ſei, aber doch egingen viele Eheleute Cl
keine ormelle Sünde und ſeien vor und ihrem Gewi ſen ſchu

0
Auguſtinus gibt dies ohneweiters 3u, aber NUL COnsG6lentia NVINnGIS
biliter 7 aus unüberwindlich rrigem ewiſſen Die anderen
aber meinen, 68 ſei dies auch mangels Freiheit möglich Denn für
Menſchen,8 E8 nicht ittlich wie aszg eti auf Eene gewiſſe Höhe
der Selbſtbeherrſchung gebracht hätten, ſei, zuma bei der ehelichen
Kohabitation, dem Zuſammenleben, der Geſchlechtstrieb ſo ark, daß
eLu das VOluntarium, die Willensfreiheit aufhebe oder wenigſtens ſo ſtar
herabmindere, daß olche Ehegatten, obgleich ſie wiſſen, Verbotenes
tun, dennoch keine Todſünde oder Enne läßliche Sünde begehen

Was 0 nun Auguſtinus darauf antworten gehabt?
Frau rigitta meint alſo, daß der Standpunkt derKirche theo⸗

reti richtig ſei und auch durch die natürlichen Schädigungen, die jede
Unnatur mit ſich bringe, beſtätigt werde. CV der Praxis gebe
(außer dem unverſchüldelen Irrtum) äußere Gründe, die von der un
haftigkeit entildigen.
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Dem gegenüber hat Auguſtinus richtig betont, da die 1 auchbei Vorhandenſein ſolcher Gründe nicht an der Heiligkeit der Ehe ütteln

laſſen könne. Nur hätte EL ſeine Anſicht noch tiefer begründen ſollen.
Gegenüber einer andlung, die In ſich ſchlecht iſt, die nicht bloß durchEein poſitives CbO verboten iſt, können äußere Gründe, ſelbſt die
gefahr keine Entſchuldigung bieten So darf man um keinen reis,
auch nicht ſein eigenes oder ſeiner Nebenmenſchen Eben 3u retten,
eine Lüge begehen, einen Meineid chwören Nun iſt teſe unde des
Onanismus nicht bloß durch dieI verboten, ſondern iſt eine unde

ie Natur, iſt In ſich ſchlecht; und da die 11 In keinem Punktdes Naturgeſetzes dispenſieren oder entſchuldigen kann, ſondern mit
CLU Kraft ſeine Beobachtung verlangen muß, hat ſie In den im vorigen
Aſu angeführten Entſcheidungen ihren Standpunkt dargetan. DieBeobachtung des verbietenden Naturgeſetzes erlang ehen Unter Um
ſtänden auch heroiſche er; CS ſoll gar nicht geleugnet werden, daß
Unter den heutigen Verhältniſſen die Ehepflichten, wie die enanderer Stände, auch wahren Heldenmut erfordern. Es hat der riegund die Nachkriegszeit vbon ännern und Frauen, die Gerechtigkeit und
Treue wabren wollten, heroiſche Er verlangt; auch Unſere böſe Zeit
verlangt ſolche, und ſie ird erſt dann beſſer werden, enn wieder Enn
Helden⸗ und Martyrergeſchlecht erwächſt. Das allein iſt der Fels,dem die Anſtrengungen der Feinde Gottes ſcheitern werden; einzelnewerden unterliegen, aber als Mörthrer der Sache ſiegen, die
Sache Gottes aber wird unbedingt ſiegen

Der uriſt Dr Egon ſcheint wie die meiſten unſerer Juriſten
aus der poſitiviſtiſchen Schule ſein, die keinen anderen Verpflichtungs⸗
grun ennt, als oſitive ſetze Freilich, von der Sonntagspflicht,
wie ſie Im Kirchengebo determiniert iſt, gibt ES Entſchuldigungen, nich
aber vom Naturgebot, daß ott erehrt werden muß, und zwar
ſo, wie EL ill Die Tötung eines Menſchen und für ſich iſt noch nicht
Uunter en Umſtänden ſündhaft; nur die unberechtigte, auf eigene
Qu vorgenommene, irekte Tötung eines Unſchuldigen iſt In ſich
ſchlecht Die Tötung eines Schuldigen kann das öffentliche Wohl oder
die 0  ehr des einzelnen oder auch des Staates rechtfertigen; n ſolchen
Fällen gat ott zUum des ungere Angegriffenen ihm das Rechtder Verteidigung ſeiner höchſten Uter übertragen. Alle teſe Gründe
ſind aber beim Onanismus conjugalis nicht vorhanden; er iſt nicht bloßdurch Kirchengebot, ondern vom Naturgeſetz, und zwar auch nicht nur
unter gewiſſen Umſtänden, ondern abſolut verboten. Im Gegenteil,
gerade das bonum COmmune, das die Tötung eines Schaildigen
berechtigen kann, verlangt die Wahrung der ehelichen Sittlichkeit, auch

das bonum privatum. Die eugungsfähigkeit iſt ehen nicht, wie
das eben, In erſter Linie Eein Gut de einzelnen, ondern ſie iſt ein Gut
des ganzen Menſchengeſchlechtes, ſie iſt Ern Kapital, das dem Menſchen
geliehen iſt, das aber Im Dienſte der Nachkommenſchaft ſteht, und er
nicht die Exiſtenzmöglichkeit derſ elben gebraucht werden darf



Ganz richtig hat Auguſtinus geantwortet, daß eine Entſchuldigung
von formeller unde nur dur COnseientia invineibiliter erronea vor
handen ſein kann, aber nicht Ur eine Aufhebung der rethei durch
das eheliche Zuſammenleben. Das Cre 10 Ern Herabdrücken des Menſchen
auf die tieriſche Ufe, wo keine regelnde ernun und kein freier Wille
vorhanden iſt; und beim Tier mu der Schöpfer, damit dieſer gewaltig
drängende Tte. nicht alle Dämme durchbricht und zum Unheil der
einzelnen und der ganzen Art werde, inſtinktive Regelungen geben
leſe Regelungen fehlen beim Menſchen, und hat ſie ſich ſelbſt zu
geben durch Erziehung zur geſchlechtlichen Si  Ei Dll nun, weil
teſe bei einzelnen nicht geü wurde, das Geſetz zugunſten dieſer ab⸗
geänder werden? Dieſe Erziehung iſt nicht unmöglich beim geſundenMenſchen und von an geſteigerter Sexualität iſt un dieſem aAſunicht die Rede Auch Vil der Ehe iſt Enthaltſamkeit nicht unmöglich,wie viele Beiſpiele zeigen Freilich, unſere Jungmännerwelt (und heute
zUum Teil auch die Ma  en  E. darf nicht m vorehelichen Lehen ihrenTte ſo ins ieri  E teigern, daß ſie dann In der Ehe nicht mehr die
4 hat, ihn ezähmen Dieſe verkehrte Erziehung iſt eine auchuld dem ganzen

Aber ezügli der praktiſchen Behandlung einzelnerPönitenten hätte Auguſtinus noch eine Unterſcheidung machen können.
Von der cConscientia STronea war ſchon Im vorigen Kaſus die ede
nter den Pönitenten gibt ES ſo

E, die einfach als Prinzip halten:
das kann mir nicht verhoten werden; die noch mit dem Beichtvaterdi  Utteren („die Geiſtlichen en El reden“); ihr Verhalten, obgleichſie anklagen oder eingeſtehen, noch rechtfertigen wollen Dieſen gegenüber darf auch kein ota von der etonung des Geſetzes abgegangenwerden. Ihnen etwa zugeſtehen, lege das Geſetz durchlöchern und
unwirkſam machen, Iege auch ſich und die 1 zum Geſpött machen
(„man braucht nUuLr ordentlich aufzudrehen, dann rreicht man ſchonSie können nicht abſolviert werden, wenn ſie nicht Unter das
Gebot Gottes ſich beugen wollen; wo wäre denn n ihre Reue? Nichtihre Anſicht iſt die Norm der Sittlichkeit, ondern die Unterordnung
unter das Ziel.

Andere Pönitenten aber gibt Es, die wirklich das eſe Gottes
anerkennen, die auch ihre Tat Un  0 bereuen, auch den Vorſatzaben, en  Eder In Ordnung oder gar nicht verkehren, oder wenig⸗
En, den Verkehr einzuſchränken auf gewiſſe Zeiten; aber hie und da
paſſier ES ihnen eben, daß ſie chwach werden, und dann Im Gefühl der
ur ſich zur Unterbrechung des Verkehres hinreißen laſſen Die cht
entſchuldigt ſie 10 auch nicht; aber Es ſind das bemitleidenswerte Sünder,
die zudem In einer 06Cas¹0 necessaria eben, die ſie nicht meiden können.
leſe Pönitenten ſind liebevoll behandeln. Sie haben auch Reue
und Vorſatz; die 0CCasi0o können ſie nicht meiden; man ihnen, den
Vorſatz ſtärken, gebe ihnen Mittel an, den Einfluß der occeasio zu
verringern durch äufigen ebet, feſtes Gott⸗



vertrauen und Cetwa mehr Vorſicht (je nach der ſubjektiven Reizbarkeit)
hbei Liebeserweiſen dgl So können teſe Pönitenten ruhig abſolviert
werden, und dieſes orgehen des BeichtvaterIE nicht anſteckend
aufandere, chädigt nicht das honum wie das tolerante chwei⸗
gen, Gegenteil, C5 fördert die Gewiſſenhaftigkeit der eute, weil
—10 mmmer die Verpflichtung des Geſetzes wahrt, und uur hilft, ES mim
treuer 3u efolgen, und nötig, ogar rad von ſittlichem
Heroismus aufzubringen.

Innsbruck. Albert Schmitt
III (Briefliche Seelenleitung von Kloſterfrauen. E  Er Theo

phila iſt von wo ſie ehr tü  igen Geiſtesmann Seelen
leiter nach verſetzt worden, wo ihr der Kloſterbeichtvater nicht
viel mehr als die ſakramentale Losſprechung bietet Sie will nun mit

ihrem früheren Beichtvater regelmäßigen Briefverkehr treten,
Um ſich Rat ihren Gewiſſensangelegenheiten und Förderung

geiſtlichen (Cben Dlen her ihre Oberin verbietet ihr jeden
brieflichen Verkehr mit ihrem früheren Beichtvater. Theophila wendet
ſich den Superior ihres Inſtitutes, der ſie ebenfalls abweiſt mit der

Bemerkung, ſie könne ſich ihn wenden, wenn ſie bei threm
jetzigen Beichtvater nicht At findet.

Fragen: Wie weit unterſteh der briefliche erkehr ——
frau en des ewiſſen der Kontrolle durchdie Ordensobern

1e iſt das Vorgehen der Ordensobern vorgelegten 3¹¹ be
Urteilen? Hat die E  ex das Verhot der ern
mittel und welche?

Der vorliegende all befaßt ſichmit der rage des Briefverkehres
der Religioſen. Da dieſe rage von großer praktiſcher Wichtigkeit für
Clde Teile, nämlich für die Obern und für die Untergebenen iſt, glauben
wir, dieſelbe ausführlicher behandeln 3 dürfen, hevor Wwir die

geſtellten Fragen beantworten.
Ein doppelter Geſichtspunkt iſt für die kirchenrechtlichen Beſtim⸗

mungen der Frage des Briefverkehres der Religiofen maßgebend:
einerſeits würde ene freie und ungehinderte briefliche Korreſpondenz
der Ordensperſonen manche Efahren für das klöſterliche Cben zur
7  olge en und kann großen Mißſtänden führen; dah EL iſt not

wendig, daß der briefliche Verkehr der Religioſen von den Ordensobern
überwa und gerege werde anderſeits iſt C3 Intereſſe der
klöſterlichen Zucht von Wichtigkeit, daß der briefliche Verkehr der Ordens
perſonen mit ihren Vorgeſetzten und mit den kirchlichen Behörden voll⸗
ſtändig frei bleihe

Die allgemeinen rechtlichen Grundſätze und Beſtimmungen hin⸗
ichtlich des brieflichen Verkehres der Religioſen ſind folgende:

In allen religiöſen noſſenſchaften Unterliegt der Briefverkehr
ſowohl der Religioſen Untereinander als auch mit Auswärtigen all

Vgl Brandys, Kirchliches Rechtsbuch, Nr


